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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Neu ist das Kombipaket „Ho-
rizonterweiterung“: Mit der 
Buchung des Kombipakets 

können Interessentinnen 
und Interessenten gleich an 
vier Veranstaltungen teil-
nehmen und sparen gleich-
zeitig.  Alle, die eigenverant-
wortlich ihre Gesundheits-
kompetenz stärken möch-
ten, finden Unterstützung 
durch die VHS in der neuen 
Rubrik „Ernährung“. Dane-

ben gibt es die bewährten 
Angebote, um die Heimat-
stadt zu erkunden, sprachli-
che oder persönliche Kom-
petenzen zu stärken oder di-
gitalen Fähigkeiten zu erwei-
tern. Darüber hinaus bietet 
das neue VHS-Programm 
spannende Vorträge, neue 
Kursformate, Tagesfahrten 

und vieles mehr. Das Pro-
grammheft ist ab 25. August 
in der VHS (Kanzlerpalais, 
Unterm Heilig Kreuz 1, 
36037 Fulda) oder beispiels-
weise im Bürgerbüro 
(Schlossstraße 1, 36037 Ful-
da) erhältlich. Online ist es 
bereits schon jetzt unter 
www.vhsfulda.de zu finden. 

FULDA (jo). Mit spannenden 
Kursinhalten und neuem De-
sign des Programmhefts 
startet die Volkshochschule 
(VHS) der Stadt Fulda ins 2. 
Semester 2023.

VHS-Herbstprogramm veröffentlicht – jetzt anmelden! 

Kursplatz sichern und be-
quem ab sofort unter 
www.vhsfulda.de  anmel-
den. Telefonisch erreichbar 
ist die VHS unter Telefon 
(0661) 102-1477.

ANMELDUNG

Wahlbekanntmachung
für

die Wahl zum 21. Hessischen Landtag
und die Direktwahl der Landrätin oder des Landrates

in der Stadt Fulda

am 08. Oktober 2023
1.   Die Wahl zum 21. Hessischen Landtag (Landtagswahl) und die 

Direktwahl der Landrätin oder des Landrates (Direktwahl) dau-
ern von 8:00 bis 18:00 Uhr.

  Die Stadt Fulda ist in 70 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. Für 
die allgemeinen Wahlbezirke wird für die Landtagswahl und die 
Direktwahl ein gemeinsames Wählerverzeichnis erstellt, in das 
alle Wahlberechtigten eingetragen werden.

  In folgenden allgemeinen Wahlbezirken der Stadt Fulda wird 
die Landtagswahl nach Altersgruppen und Geschlecht durch-
geführt (repräsentative Wahlstatistik); das Wahlgeheimnis wird 
auch hier unbedingt gewahrt:

Wahlbezirk Bezeichnung des
Wahlbezirks

Bezeichnung des
Wahlraums

(Straße, Nr., Zimmer-Nr.)

61 Pfarrheim St. Sturmius
Wallweg 27,

Pfarrheim St. Sturmius,
Eingang Rangstr. 73

  In der gemeinsamen Wahlbenachrichtigung für die Landtags-
wahl und die Direktwahl, die den ins Wählerverzeichnis einge-
tragenen Wahlberechtigten bis zum 17.09.2023 übersandt wird, 
sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die 
Wahlberechtigten zu wählen und abzustimmen haben. Barrie-
refrei zugängliche Wahlräume sind mit einem Rollstuhlpikto-
gramm gekennzeichnet.

  Ein Verzeichnis der barrierefrei zugänglichen Wahlräume liegt 
während der allgemeinen Öffnungszeiten im Bürgerbüro – Wahl-
amt der Stadt Fulda, Raum A-002, Schlossstraße 1, 36037 Fulda 
sowie online unter www.wahlen-fulda.de zur Einsichtnahme aus.

2.   Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis ein-
getragen ist oder einen Wahlschein hat.

  Das Wählerverzeichnis zu Landtagswahl und Direktwahl für die 
Wahlbezirke der Stadt Fulda wird in der Zeit vom 18.09.2023 bis 
zum 22.09.2023 während der allgemeinen Öffnungszeiten im 
Bürgerbüro – Wahlamt der Stadt Fulda, Raum A-002, Schloss-
straße 1, 36037 Fulda für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme 
bereitgehalten. Der Ort der Einsichtnahme ist barrierefrei.

  Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständig-
keit ihrer im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprü-
fen. Sofern eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wäh-
lerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tat-
sachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. 
Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten 
von Wahlberechtigten, für die im Melderegister nach § 51 Abs. 
1 Bundesmeldegesetz eine Auskunftssperre eingetragen ist.

  Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, 
kann während der Einsichtsfrist, spätestens am 22.09.2023, im 
Bürgerbüro – Wahlamt der Stadt Fulda, Raum A-002, Schlossstra-
ße 1, 36037 Fulda Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schrift-
lich oder zur Niederschrift einzulegen. Soweit die behaupteten 
Tatsachen nicht offenkundig sind, sind die erforderlichen Be-
weismittel beizubringen oder anzugeben.

  Für die Direktwahl gilt, dass Unionsbürgerinnen und Uni-
onsbürger, die nicht der Meldepflicht unterliegen, nur auf 
Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden. Der An-
trag ist schriftlich bis zum 17.09.2023 beim Bürgerbüro – Wahl-
amt der Stadt Fulda, Raum A-002, Schlossstraße 1, 36037 Fulda 
zu stellen. Der Inlandsaufenthalt ist durch eine Bescheinigung 
des Herkunftsmitgliedsstaates oder in sonstiger Weise glaubhaft 
zu machen.

  Wahlberechtigte, die bis spätestens zum 17.09.2023 keine Wahl-
benachrichtigung erhalten haben, aber glauben, wahlberechtigt 
zu sein, müssen Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einle-
gen, wenn sie nicht Gefahr laufen wollen, ihr Wahl- nicht aus-
üben zu können.

  Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und Brief-
wahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenach-
richtigung.

  Wer einen Wahlschein hat, kann an der Landtagswahl im Wahl-
kreis 14 – Fulda I und an der Direktwahl im Landkreis Fulda durch 
Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses Wahlkrei-
ses oder durch Briefwahl teilnehmen.

  Auf Antrag erhalten Wahlschein und Briefwahlunterlagen

  • in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte,

  •  nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberech-
tigte,

  a.  wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden die An-
tragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis bis zum 
17.09.2023 oder die Einspruchsfrist bis zum 22.09.2023 ver-

säumt haben,

  b.  wenn das Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf 
der Antrags- oder Einspruchsfrist entstanden ist,

  c.  wenn das Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt wor-
den ist und die Feststellung erst nach Abschluss des Wähler-
verzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt 
ist.

  Bei der Gemeindebehörde können Wahlscheine mündlich oder 
schriftlich beantragt werden. Die Schriftform gilt auch durch 
Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare elektroni-
sche Übermittlung als gewahrt. Ein telefonisch gestellter Antrag 
ist unzulässig.

  Wahlscheine können von Wahlberechtigten beantragt werden, 
die

  •  in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, bis zum 
06.10.2023, 13:00 Uhr, im Fall nachweislich plötzlicher Er-
krankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur 
unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, noch 
bis zum Wahltag, 15:00 Uhr. Wahlberechtigte, die glaub-
haft versichern, dass ihnen der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist, können ebenfalls bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, 
einen neuen Wahlschein beantragen.

  •  nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, aber aus 
den oben unter a. bis c. genannten Gründen einen Wahlschein 
erhalten können, bis zum Wahltag, 15:00 Uhr.

  Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage ei-
ner schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu be-
rechtigt ist. Behinderte Wahlberechtigte können sich der Hilfe 
einer anderen Person bedienen.

  Mit dem Wahlschein für die Landtagswahl erhalten die Wahl-
berechtigten

  • einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
  • einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
  •  einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag, auf dem An-

schrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, aufgedruckt 
ist und

  •  ein amtliches Merkblatt für die Briefwahl, das den Ablauf der 
Briefwahl in Wort und Bild erläutert.

   Mit dem Wahlschein für die Direktwahl erhalten die Wahl-
berechtigten

  • einen amtlichen gelben Stimmzettel,
  • einen amtlichen gelben Stimmzettelumschlag,
  •  einen amtlichen gelben Wahlbriefumschlag, auf dem die An-

schrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, aufgedruckt 
ist und

  •  ein amtliches Merkblatt für die Briefwahl, das den Ablauf der 
Briefwahl in Wort und Bild erläutert.

  Das Abholen von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für eine 
andere Person ist nur möglich, wenn die Berechtigung zum Ent-
gegennehmen der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person 
nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Ge-
meindebehörde schriftlich zu versichern, bevor die Unterlagen 
entgegengenommen werden. Auf Verlangen hat sich die bevoll-
mächtigte Person auszuweisen.

  Bei der Briefwahl müssen die Wahlberechtigten den Wahlbrief 
mit den Stimmzetteln und dem Wahlschein so rechtzeitig an die 
angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens 
am Wahltag, 18:00 Uhr, eingeht. Er kann auch bei der auf dem 
Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.

3.   Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahl-
bezirks wählen und abstimmen, in dessen Wählerverzeichnis er 
eingetragen ist.

  Wählerinnen und Wähler haben die Wahlbenachrichtigung 
und ein Ausweispapier zur Wahl mitzubringen.

  Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Wählerinnen und 
Wähler erhalten bei Betreten des Wahlraums einen amtlichen 
Stimmzettel für die Wahlen ausgehändigt, zu denen sie wahlbe-
rechtigt sind.

3.1   Die Wähler haben für die Landtagswahl jeweils eine Wahl-
kreis- und eine Landesstimme.

 Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer

  •  für die Wahl im Wahlkreis die zugelassenen Kreiswahlvor-
schläge mit der Angabe von Familiennamen, Rufnamen, Be-
ruf oder Stand und Anschrift der Bewerberinnen oder Bewer-
ber und Ersatzbewerberinnen und Ersatzbewerber sowie der 
Angabe der Partei oder Wählergruppe, sofern Kurzbezeichnun-
gen verwendet werden, auch diese und rechts vom Namen der 
Bewerberinnen oder Bewerber einen Kreis für die Kennzeich-
nung,

  •  für die Wahl nach Landeslisten die Namen der Parteien oder 
Wählergruppen und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwen-
den, auch diese und jeweils die Namen der ersten fünf Bewer-
berinnen und Bewerber und links von der Bezeichnung der 
Partei oder Wählergruppe einen Kreis für die Kennzeichnung.

 Die Wähler geben

  •  die Wahlkreisstimme ab, indem sie auf dem linken Teil 
des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz 

oder auf andere Weise eindeutig kenntlich machen, wel-
cher Bewerberin oder welchem Bewerber sie gelten soll 
und

  •  die Landesstimme ab, indem sie auf dem rechten Teil des 
Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich machen, welcher Landeslis-
te sie gelten soll.

3.2   Die Wählerinnen und Wähler haben für die Direktwahl eine 
Stimme.

  Auf dem amtlichen Stimmzettel sind die Namen der an der Wahl 
teilnehmenden Bewerberinnen und Bewerber untereinander, bei 
nur zwei Bewerberinnen und/oder Bewerbern nebeneinander von 
links nach rechts jeweils in der Reihenfolge aufgeführt, dass zu-
erst die in der Vertretungskörperschaft des Landkreises vertre-
tenen Parteien und Wählergruppen nach der Zahl ihrer Stim-
men bei der letzten Wahl der Vertreterkörperschaft angegeben 
sind. Dann folgen die übrigen Wahlvorschläge, über deren Rei-
henfolge das Los entschieden hat.

  Die Stimmzettel enthalten Familiennamen, Rufnamen, Lebens-
alter am Tag der Wahl, Beruf oder Stand und die Gemeinde der 
Hauptwohnung der Bewerberinnen und Bewerber. Für Bewerbe-
rinnen und Bewerber, für die im Melderegister eine Auskunfts-
sperre nach § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetztes eingetragen 
ist, ist anstelle der Gemeinde der Hauptwohnung die Gemeinde 
der Erreichbarkeitsanschrift anzugeben. Unter den Angaben der 
Bewerberinnen und Bewerber wird jeweils der Träger des Wahl-
vorschlags und, sofern die Partei oder Wählergruppe eine Kurz-
bezeichnung verwendet, auch diese, bei Einzelbewerbern das 
Kennwort, genannt. Rechts neben dem Namen jeder Bewerberin 
und jedes Bewerbers befindet sich ein Kreis für die Kennzeich-
nung durch die Wählerinnen und Wähler. Ist nur ein Wahlvor-
schlag zugelassen, enthält der Stimmzettel jeweils eine Ankreuz-
möglichkeit für „Ja“ und „Nein“.

  Die Stimme wird in der Weise abgegeben, dass durch ein in ei-
nem Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise kenntlich ge-
macht wird, für welchen Wahlvorschlag sie gelten soll.

  Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen er-
hält. Wird die erforderliche Mehrheit nicht erreicht, findet am 
05.11.2023 eine Stichwahl unter den beiden Bewerberinnen und/
oder Bewerbern mit den meisten Stimmen statt; eine Stichwahl 
findet auch statt, wenn eine Bewerberin oder ein Bewerber auf 
die Teilnahme an der Stichwahl verzichten sollte. Für den Fall 
der Stichwahl wird unverzüglich nach der Feststellung des Wahl-
ergebnisses eine neue Wahlbekanntmachung veröffentlicht.

3.3   Die Stimmzettel müssen von den Wählerinnen und Wählern in 
einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen Ne-
benraum gekennzeichnet und so gefaltet werden, dass die Stimm-
abgaben nicht erkennbar sind.

  Die Wahlhandlung sowie das im Anschluss an die Wahlhand-
lung erfolgende Ermitteln und Feststellen der Wahlergebnisse im 
Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt zum Wahl-
raum, soweit das ohne Stören des Wahlgeschäfts möglich ist.

4.   Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergeb-
nisses für die Landtagswahl und die Direktwahl um 15:00 Uhr 
im Esperanto, Schlossstraße 1, 36037 Fulda zusammen. Eine Lis-
te der Räume und Aufteilungen ist am Wahltag im Bürgerbüro, 
Wahlamt, Schlossstraße 1, 36037 Fulda einsehbar.

5.   Die Wahlberechtigten können ihr Wahlrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch 
eine Vertreterin oder einen Vertreter anstelle der wahlberechtig-
ten Person ist unzulässig.

  Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer 
Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich 
zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 
Hilfeleistung ist auf die technische Hilfe bei der Kundgabe einer 
von der oder dem Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäu-
ßerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfe-
leistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
stimmbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der wahl-
berechtigten Person ersetzt oder verändert oder wenn ein Inte-
ressenskonflikt der Hilfsperson besteht (§ 11 Abs. 5 LWG)

  Wer unbefugt wählt, sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl 
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheits-strafe 
bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt 
auch, wer im Rahmen der zulässigen Assistenz entgegen der Ent-
scheidung der wahlberechtigten Person oder ohne geäußerte 
Wahlentscheidung der oder des Wahlberechtigten Stimmen ab-
gibt. Auch der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 Strafge-
setzbuch).

  Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich 
der Wahlraum befindet, sowie in dem Bereich mit einem Abstand 
von weniger als zehn Metern von dem Gebäudeeingang jede Be-
einflussung der Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie 
jede Unterschriftensammlung verboten.

  Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Wählerbefragungen 
nach der Stimmabgabe über den Inhalt der Wahlentscheidung 
ist vor Ablauf der Wahlzeit um 18:00 Uhr unzulässig.

       Fulda, den 22.08.2023 Die Gemeindewahlleiterin der Stadt Fulda
 gez. Ulrike Richter


